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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches
 Sozialgesetzbuch

 A.  Problem und Ziel

 Der  Bund  beteiligt  sich  nach  §  46  Absatz  5  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetz-
 buch  (SGB  II)  zweckgebunden  an  den  Leistungen  der  kommunalen  Träger  für
 Unterkunft  und  Heizung  im  Rahmen  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende.
 Damit  wird  sichergestellt,  dass  die  Kommunen  durch  das  Vierte  Gesetz  für  mo-
 derne  Dienstleistungen  am  Arbeitsmarkt  unter  Berücksichtigung  der  sich  aus
 diesem  Gesetz  ergebenden  Einsparungen  der  Länder  um  jährlich  2,5  Mrd.  Euro
 entlastet werden.

 Im  Rahmen  des  Ersten  Gesetzes  zur  Änderung  des  Zweiten  Buches  Sozialge-
 setzbuch  wurde  der  Beteiligungssatz  des  Bundes  an  den  Leistungen  für  Unter-
 kunft  und  Heizung  für  die  Jahre  2005  und  2006  auf  jeweils  29,1  Prozent  festge-
 legt.  Mit  dem  Gesetz  zur  Änderung  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  und
 des  Finanzausgleichsgesetzes  wurde  die  Bundesbeteiligung  für  das  Jahr  2007
 für  Baden-Württemberg  auf  35,2  Prozent,  für  Rheinland-Pfalz  auf  41,2  Prozent
 und  für  die  übrigen  Bundesländer  auf  31,2  Prozent  festgelegt.  Dies  entsprach
 einem  durchschnittlichen  Beteiligungssatz  von  31,8  Prozent.  Mit  dem  Dritten
 Gesetz  zur  Änderung  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  wurde  die  Bundes-
 beteiligung  auf  bundesdurchschnittlich  29,2  Prozent  für  das  Jahr  2008  gesenkt;
 dies  entsprach  Beteiligungssätzen  von  32,6  Prozent  in  Baden-Württemberg,
 38,6  Prozent  in  Rheinland-Pfalz  sowie  28,6  Prozent  in  den  übrigen  Bundes-
 ländern.  Mit  dem  Fünften  Gesetz  zur  Änderung  des  Zweiten  Buches  Sozialge-
 setzbuch  wurde  der  bundesdurchschnittliche  Beteiligungssatz  für  das  Jahr  2009
 auf  26  Prozent  angepasst;  dies  entsprach  Beteiligungssätzen  von  29,4  Prozent  in
 Baden-Württemberg,  35,4  Prozent  in  Rheinland-Pfalz  sowie  25,4  Prozent  in  den
 übrigen  Bundesländern.  Durch  Anwendung  der  gesetzlichen  Anpassungsformel
 nach  §  46  Absatz  7  SGB  II  ergibt  sich  für  das  Jahr  2010  ein  bundesdurchschnitt-
 licher  Beteiligungssatz  von  23,6  Prozent;  dies  entspricht  Beteiligungssätzen  von
 27  Prozent  in  Baden-Württemberg,  33  Prozent  in  Rheinland-Pfalz  sowie  23  Pro-
 zent in den übrigen Bundesländern.

 Nach  §  46  Absatz  7  und  8  SGB  II  ist  die  Höhe  der  Bundesbeteiligung  ab  dem
 Jahr  2008  auf  Grundlage  der  Anpassungsformel  nach  §  46  Absatz  7  SGB  II  an-
 zupassen,  soweit  die  Veränderung  der  jahresdurchschnittlichen  Zahl  der  Bedarfs-
 gemeinschaften  mehr  als  0,5  Prozent  beträgt.  Da  sich  die  jahresdurchschnitt-
 liche  Zahl  der  Bedarfsgemeinschaften  im  maßgeblichen  Zeitraum  um  mehr  als
 0,5  Prozent  verändert  hat,  ist  eine  gesetzliche  Anpassung  der  Bundesbeteiligung
 für  das  Jahr  2011  nach  Maßgabe  der  Formel  des  §  46  Absatz  7  SGB  II  erforder-
 lich.
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B.  Lösung

 Die  Höhe  der  prozentualen  Bundesbeteiligung  an  den  Leistungen  für  Unterkunft
 und  Heizung  wird  für  das  Jahr  2011  gesetzlich  angepasst.  Der  Beteiligungssatz
 des  Bundes  wird  für  das  Jahr  2011  für  Baden-Württemberg  auf  28,5  Prozent,
 für  Rheinland-Pfalz  auf  34,5  Prozent  und  für  die  übrigen  Bundesländer  auf
 24,5  Prozent  festgesetzt.  Dies  entspricht  einer  bundesdurchschnittlichen  Höhe
 der Bundesbeteiligung von 25,1 Prozent.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Eine  Beteiligung  des  Bundes  an  den  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  in
 Höhe  von  bundesdurchschnittlich  25,1  Prozent  im  Jahr  2011  gewährleistet,  dass
 die  Kommunen  entsprechend  §  46  Absatz  5  SGB  II  in  angemessenem  Umfang
 entlastet  werden.  Für  den  Bund  führen  diese  Beteiligungssätze  im  Jahr  2011
 voraussichtlich  zu  einer  finanziellen  Belastung  in  Höhe  von  rund  3,6  Mrd.  Euro.
 Gegenüber  dem  Haushaltssoll  2010  von  3,4  Mrd.  Euro  wird  der  Bund  damit  um
 rund  0,2  Mrd.  Euro  mehr  belastet.  Die  finanziellen  Auswirkungen  in  den  Folge-
 jahren  sind  abhängig  von  der  weiteren  Entwicklung  der  Zahl  der  Bedarfs-
 gemeinschaften in der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

 E.  Sonstige Kosten

 Keine.

 F.  Bürokratiekosten

 Durch  die  Neufestsetzung  der  Bundesbeteiligung  an  den  Leistungen  für  Unter-
 kunft  und  Heizung  werden  keine  Informationspflichten  der  Wirtschaft,  der  Ver-
 waltung sowie der Bürgerinnen und Bürger berührt.
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Anlage 1
 Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches
 Sozialgesetzbuch

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Anpassung der Bundesbeteiligung

 Dem  §  46  Absatz  6  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch
 –  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  –  (Artikel  1  des  Geset-
 zes  vom  24.  Dezember  2003,  BGBl.  I  S.  2954,  2955),  das
 zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  folgender  Satz  an-
 gefügt:

 „Im  Jahr  2011  betragen  diese  Sätze  im  Land  Baden-
 Württemberg  28,5  vom  Hundert,  im  Land  Rheinland-Pfalz
 34,5  vom  Hundert  und  in  den  übrigen  Ländern  24,5  vom
 Hundert.“

 Artikel 2

 Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.



Drucksache 17/3631 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Mit  dem  Vierten  Gesetz  für  moderne  Dienstleistungen  am
 Arbeitsmarkt  wurden  die  Arbeitslosenhilfe  und  die  Sozial-
 hilfe  zu  einer  einheitlichen  Leistung,  der  Grundsicherung  für
 Arbeitsuchende, zusammengefasst.

 Der  Bund  beteiligt  sich  zweckgebunden  an  den  nach  §  22
 Absatz  1  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  II)  er-
 brachten  Leistungen  der  kommunalen  Träger  für  Unterkunft
 und  Heizung.  Dadurch  soll  sichergestellt  werden,  dass  die
 Kommunen  insgesamt  durch  das  Vierte  Gesetz  für  moderne
 Dienstleistungen  am  Arbeitsmarkt  unter  Berücksichtigung
 der  sich  aus  ihm  ergebenden  Einsparungen  der  Länder  jähr-
 lich um 2,5 Mrd. Euro entlastet werden.

 Der  Anteil  des  Bundes  für  das  Jahr  2011  muss  nach  der  An-
 passungsformel  in  §  46  Absatz  7  SGB  II  berechnet  und  durch
 Bundesgesetz nach § 46 Absatz 8 festgelegt werden.

 Mit  der  Beteiligung  an  den  Kosten  für  Unterkunft  und  Hei-
 zung  leistet  der  Bund  einen  Betrag,  um  Armut  und  sozialer
 Ausgrenzung  vorzubeugen  und  dadurch  den  sozialen  Zu-
 sammenhalt  zu  stärken.  Gleichzeitig  wird  durch  die  finan-
 zielle  Beteiligung  des  Bundes  an  den  von  den  Kommunen
 zu  tragenden  Kosten  ein  Beitrag  zur  Generationengerech-
 tigkeit der kommunalen Haushalte geleistet.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1

 Zur  Berechnung  der  Bundesbeteiligung  an  den  Leistungen
 für  Unterkunft  und  Heizung  wird  die  nach  §  46  Absatz  7
 SGB  II  gesetzlich  vorgeschriebene  Anpassungsformel  ange-
 wendet.

 In  der  Anpassungsformel  ist  festgelegt,  dass  bei  einer  Verän-
 derung  der  Bedarfsgemeinschaftszahl  (BG)  um  +/–  1  Pro-
 zent  eine  Anpassung  des  Beteiligungssatzes  um  +/–  0,7  Pro-
 zentpunkte erfolgt.

 Die  Höhe  der  Bundesbeteiligung  wird  nach  folgender  Regel
 angepasst:

 1.  Veränderung der BG (in Prozent)

 = (JD BG-Zahl aktuelles Jahr/
 JD BG-Zahl Vorjahr – 1) ×100,

 2.  Veränderung der Bundesbeteiligung (in Prozentpunkten)

 = Veränderung der BG-Zahl als
 Maßzahl × 0,7 Prozentpunkte,

 3.  Höhe  der  Bundesbeteiligung  des  Folgejahres  (in  Prozent)

 = Ergebnis zu (2) + Bundesbeteiligung
 des aktuellen Jahres.

 Um  Unsicherheiten  über  die  Anzahl  der  zugrunde  liegenden
 Bedarfsgemeinschaftszahlen  zu  vermeiden,  wird  zur  Her-
 leitung  der  erforderlichen  jahresdurchschnittlichen  Zahl  auf
 revidierte  Daten  der  Grundsicherungsstatistik  mit  einer  War-
 tezeit  von  drei  Monaten  zurückgegriffen.  Die  jahresdurch-
 schnittliche  Zahl  der  Bedarfsgemeinschaften  (JD  BG-Zahl)
 wird jeweils von Jahresmitte bis Jahresmitte berechnet.

 Im  Ergebnis  hat  sich  die  jahresdurchschnittliche  Zahl  der
 Bedarfsgemeinschaften  im  Zeitraum  von  Juli  2008  bis  Juni
 2009  im  Vergleich  zum  Zeitraum  von  Juli  2009  bis  Juni  2010
 von  3  528  362  auf  3  606  032,  das  heißt  um  2,2  Prozent
 erhöht.  Dementsprechend  steigt  die  Bundesbeteiligung  um
 1,5  Prozentpunkte.  Hieraus  ergibt  sich  eine  Bundesbeteili-
 gung  von  bundesdurchschnittlich  25,1  Prozent.  Im  Ein-
 zelnen  wird  sie  für  Baden-Württemberg  auf  28,5  Prozent,
 für  Rheinland-Pfalz  auf  34,5  Prozent  und  für  die  übrigen
 14  Länder jeweils auf 24,5 Prozent festgelegt.

 Zu Artikel 2

 Das  Inkrafttreten  der  Änderung  zur  Höhe  der  Bundesbeteili-
 gung  wird  auf  den  1.  Januar  2011  festgelegt,  um  sicherzu-
 stellen,  dass  die  Neufestlegung  der  Bundesbeteiligung  an
 den  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  für  das  Jahr
 2011 zu Beginn des Jahres 2011 wirksam werden kann.

 C. Finanzielle Auswirkungen

 Für  das  Jahr  2011  werden  Gesamtausgaben  für  Leistungen
 für  Unterkunft  und  Heizung  von  rund  14,3  Mrd.  Euro  er-
 wartet.  Bei  einer  Bundesbeteiligung  in  Höhe  von  25,1  Pro-
 zent  führt  dies  zu  Ausgaben  des  Bundes  in  Höhe  von  rund
 3,6  Mrd.  Euro.  Für  das  Jahr  2011  ist  daher  mit  einer  Mehr-
 belastung  für  den  Bund  in  Höhe  von  rund  0,2  Mrd.  Euro
 gegenüber  dem  Haushaltssoll  2010  von  3,4  Mrd.  Euro  zu
 rechnen.

 Für  die  Länderhaushalte  ergeben  sich  keine  finanziellen
 Auswirkungen,  da  die  Länder  ihre  durch  das  Vierte  Gesetz
 für  Moderne  Dienstleistungen  am  Arbeitsmarkt  bedingten
 Einsparungen an die kommunalen Haushalte weiterleiten.

 Die  Kommunen  tragen  dabei  von  den  für  2011  erwarteten
 Leistungen  für  Unterkunft  in  Höhe  von  rund  14,3  Mrd.  Euro
 einen Betrag in Höhe von rund 10,7 Mrd. Euro.

 Die  finanziellen  Auswirkungen  für  die  Folgejahre  sind  ab-
 hängig  von  der  weiteren  Entwicklung  der  Anzahl  der  Be-
 darfsgemeinschaften.

 D. Sonstige Kosten

 Mit  zusätzlichen  Kosten  für  die  Wirtschaft,  insbesondere  für
 mittelständische  Unternehmen,  ist  nicht  zu  rechnen.  Unmit-
 telbare  Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,
 insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  ebenfalls
 nicht zu erwarten.

 E. Gleichstellungspolitische Bedeutung

 Keine.

 F. Bürokratiekosten

 Durch  die  Neufestsetzung  der  Bundesbeteiligung  an  den
 Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  werden  keine  Infor-
 mationspflichten  der  Wirtschaft,  der  Verwaltung  sowie  der
 Bürger berührt.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes  auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflichten
 begründet werden, geprüft.

 Mit  dem  Vorhaben  werden  keine  Informationspflichten  neu
 eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines
 gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  876.  Sitzung  am  5.  November
 2010  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Zum Gesetzentwurf insgesamt

 Der  Bundesrat  fordert  im  weiteren  Gesetzgebungsverfahren
 –  wie  schon  im  Verfahren  zum  Sechsten  Gesetz  zur  Än-
 derung  des  Zweiten  Buches  Sozialgesetzbuch  –,  in  dem  vor-
 liegenden  Gesetzentwurf  eine  Änderung  der  Anpassungs-
 formel  für  die  Höhe  der  Bundesbeteiligung  an  den  Kosten
 der  Unterkunft  und  Heizung  in  §  46  Absatz  7  SGB  II  vor-
 zunehmen,  indem  die  Bundesbeteiligung  entsprechend  der
 Entwicklung  der  Ausgaben  für  Unterkunft  und  Heizung  nach
 §  22  Absatz  1  SGB  II  und  nicht  entsprechend  der  Entwick-
 lung  der  Bedarfsgemeinschaften  berechnet  wird.  Vor  diesem
 Hintergrund  ist  eine  neue  Berechnung  vorzunehmen  und  die
 Quote  der  Bundesbeteiligung  im  Gesetzentwurf  anzupassen.
 Der  Bundesrat  geht  davon  aus,  dass  die  Ausgaben  für  Unter-
 kunft  und  Heizung  für  das  Bundesministerium  für  Arbeit
 und  Soziales  ohne  Schwierigkeiten  aus  den  Zahlen  der  Län-
 der  zur  Abrechnung  der  Bundesbeteiligung  nach  §  46  Ab-
 satz  9  SGB  II  ermittelbar  sind.  Dabei  sollte  als  Ausgangs-
 punkt  der  Berechnungen  auf  die  Höhe  der  Bundesbeteili-
 gungsquoten  im  Jahr  2007  gemäß  §  46  Absatz  6  Satz  2
 SGB II  abgestellt werden.

 B e g r ü n d u n g

 Der  nunmehr  vorliegende  Entwurf  eines  Siebten  Gesetzes
 zur  Änderung  des  SGB  II  sieht  zwar  einen  Anstieg  der  Bun-
 desbeteiligung  an  den  Kosten  der  Unterkunft  und  Heizung
 von  zurzeit  bundesdurchschnittlich  23,6  Prozent  auf  bundes-
 durchschnittlich 25,1 Prozent im Jahr 2011 vor.

 Die  vom  Bund  vorgesehene  Festsetzung  der  Bundesbeteili-
 gung  folgt  damit  rechnerisch  dem  im  Gesetz  enthaltenen  An-
 passungsmechanismus,  der  sich  an  der  Entwicklung  der  Zahl
 der  Bedarfsgemeinschaften  in  den  Vorjahren  orientiert.
 Diese  sind  von  2008  zu  2009  angestiegen.  Diese  Entwick-
 lung vollzieht die neue Quote der Bundesbeteiligung nach.

 Die  neu  festzulegende  Quote  für  das  Jahr  2011  müsste  indes
 deutlich  höher  liegen  als  im  jetzigen  Gesetzentwurf  vorgese-
 hen.  Bereits  in  den  Vorjahren  hat  sich  der  im  Gesetz  enthal-
 tene  Anpassungsmechanismus  nachteilig  für  die  Entwick-
 lung  der  Quote  der  Bundesbeteiligung  ausgewirkt  und  damit
 zu erheblichen Vorbelastungen geführt.

 Die  Länder  halten  jedoch  ihre  bereits  im  Verfahren  zum
 Sechsten  Änderungsgesetz  zum  Zweiten  Buch  Sozialgesetz-
 buch  vorgetragene  Auffassung  aufrecht,  dass  der  Anpas-
 sungsmechanismus  zum  einen  nicht  die  tatsächliche  aktuelle
 Kostenentwicklung  abbildet,  zum  anderen  retrospektiv  zeit-
 lich weit zurückliegende Daten einbezogen werden.

 Nachweislich  ist  bereits  zum  jetzigen  Zeitpunkt  die  geltende
 Quote  für  die  Länder  nicht  auskömmlich.  Die  gesetzlich  ver-
 ankerte  Entlastung  der  Kommunen  in  Höhe  von  2,5  Mrd.
 Euro wurde und wird bei weitem nicht erreicht.

 Daher  fordert  die  Mehrheit  der  Länder  weiterhin  die  Aus-
 richtung  der  Anpassungsformel  an  den  tatsächlichen  Unter-
 kunftskosten.  Angesichts  der  Entwicklung  der  letzten  Jahre
 ist  festzustellen,  dass  die  bisher  maßgebliche  Anzahl  der
 Bedarfsgemeinschaften  in  keinem  direkt  proportionalen
 Verhältnis  zur  Entwicklung  der  Ausgaben  der  kommunalen
 Träger  für  Unterkunft  und  Heizung  steht.  Insbesondere  in
 den  Jahren  2007  bis  2010  ist  hierdurch  eine  Finanzierungs-
 lücke  entstanden,  die  zu  Lasten  der  kommunalen  Haushalte,
 welche  durch  die  krisenbedingten  Folgen  bereits  besonders
 betroffen sind, geht.

 Abweichende  Berechnungen  des  Deutschen  Landkreistages
 haben  ergeben,  dass  unter  Berücksichtigung  der  tatsäch-
 lichen  Kosten  der  Unterkunft  und  Heizung  inzwischen  eine
 Bundesbeteiligung  von  35,9  Prozent  und  damit  deutlich
 mehr  als  die  derzeitige  Quote  gezahlt  werden  müsste.  Somit
 werden  im  Ergebnis  alle  Länder  von  der  jetzigen  Anpas-
 sungsregelung benachteiligt.

 Die  Kritik  an  der  jetzigen  Anpassungsformel  wurde  im
 Übrigen  mehrheitlich  im  Rahmen  der  Anhörung  von  Sach-
 verständigen  am  30.  November  2009  beim  Deutschen  Bun-
 destag  im  Rahmen  des  Verfahrens  zum  Sechsten  Änderungs-
 gesetz zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bestätigt.
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